
Tourenführer aus Gefältigkeit
Haftet der erfahrenere
Alpinist für Schäden
weniger erfahrener
Gruppenmitglieder?
HAFTUNGSRISIKEN. Unter er
fahrenen Bergsteigern, Klet
terern, Variantenfahrern und
Skitourengehem hält sich das
hartnäclcige Gerücht, dass
der Sachkundigere bei einem
Unfall automatisch zu haften
habe. Laien hingegen ist kaum
bekannt, dass derjenige, der
in der Gruppe unentgeltlich
die Führung übernimmt, für
Unfälle schadenersatzrecht
lich und strafrechtlich haften
könnte. Wie hoch sind diese
Haftungsrisiken wirklich? Darf
der erfahrene Alpinist einen
unerfahrenen Freund mit auf
den Berg nehmen oder riskiert
er Schadenersatzansprüche so
wie Geld- und Haftstrafen?

Haftung des Führers
Wenn ein Gast einen Führer
vertraglich engagiert, vertraut
er darauf, dass dieser seine
mangelnde Erfahrung ersetzt
und am Berg für ihn die rich
tigen Entscheidungen trifft:
Er gibt daher Eigenverant
wortung ab und vertraut sich
einem anderen an. Der profes
sionelle Führer haftet dafür,
dass er über die erforderlichen
Kenntnisse verfügt und ist für

die Sicherheit des Gastes ver
antwortlich.

Haftungsgrundtage
Ähnlich ist es beim Führer aus
Gefälligkeit: Nur weil ein Mit
glied einer Gruppe über mehr
Fachwissen verfügt, haftet es
nicht automatisch für Schä
den. Zu diesem Kompetenzge
fälle muss noch insofern eine
Ober- und Unterordnung in der
Gruppe treten, als der faktische
Führer Entscheidungen etwa
über die Routenwahl trifft, An
weisungen gibt und Gefahren

auch für andere beurteilt. Er
übernimmt also tatsächlich die
Führerrolle mit Zustimmung

Alleine
aufgrund

seiner Kompetenz
haftet der erfahre
nere Alpinist
nicht.
MMAG.DR,RUPERT
MANHART,RAIN
BREGENZ

des Geführten, der ihm Verant
wortung überträgt.
Die Rechtsprechung ist darü
ber hinaus generell eher zu
rückhaltend. Sowohl straf- als
auch zivilrechtliche Verurtei
lungen setzen nach dem rich
tungsweisenden „yiz-Buin
Urteil“ des OGH krasse Fälle
voraus, in welchen mehrere
Aspekte in unterschiedlich
starker Ausprägung kombi
niert sind: Der erfahrene Alpi
nist übernimmt nicht nur wil
lentlich die Führung, sondern
überredet den Schwächeren
geradezu zu einer Tour oder
Route. Außerdem verharmlost
er Gefahren und unterlässt die
gebotene Aufidärung, sodass
der Unerfahrene Neuling nicht
in der Lage ist, selbst eine be
gründete Entscheidung zu tref
fen. Dazu tritt in der Regel ein
Fehlverhalten des erfahrenen
Alpinisten, das für den einge
tretenen Schaden ursächlich

Bei einer Alpintour wird daher
der Erfahrene nie allein des
halb verantwortlich gemacht,
weil er die Führung übernom
men, die Tour geplant oder
eine Route ausfindig gemacht
hat. Der Geschädigte muss zu
sätzlich seine Eigenverantwor
tung erkennbar abgegeben und
sich dem Erfahreneren anver
traut haben.
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Bei einer professionell gefOhrten Skltour ist die Verantwortung klar.
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